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(5) Wird eine Haushaltssatzung nach § 78 Absatz 3 
Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord
rhein-Westfalen aufgestellt , die Festsetzungen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) ent
hält , so ist die Isolierung von Haushaltsbelastungen 
aus dem Krieg gegen die Ukraine abweichend von 
Absatz 3 auch für das Haushaltsjahr 2024 und in der 
mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Jahr 
2026 vorzunehmen. 

(6) Die nach den Absätzen 2 bis 5 prognostizierten 
Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Er
trag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im 
Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Ne
benrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizu
fügen. " 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift und in Absatz 1 wird jeweils die 
Anga be „2 022" durch die Angabe „2023" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für 
die Haushaltsj ahre 2020 bis 2023 ist die Summe 
der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-
19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehrauf
wendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der 
Jahresa bschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 
2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haus
haltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehr
aufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine 
zu ermitteln." 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert : 

aa) In Satz 1 werden d ie Wörter „und 2022" durch 
die Wörter „bis 2023" ersetzt . 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „den Jahresab
schluss 2022 " durch die Wörter „die Jahresab
schlüsse 2022 und 2023" ersetzt. 

d) In Absatz 6 Satz 1, 2 und 3 werden nach dem Wort 
„COVID-19-Pandemie" jeweils die Wörter „und 
den Krieg gegen die Ukraine" eingefügt. 

5. § 6 wird wie fo lgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „2025" durch die An
gabe „2026" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „2024" durch 
die Angabe „2025" und die Angabe „2025" durch 
die Angabe „2026" ersetzt. 
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Artikel 3 

Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) 

Auf Grund des§ 133 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der 
zuletzt durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, wird verordnet: 

§ 33 a der Kommunalhaushaltsverordnung No rdrhein
Westfalen vom 12. Dezember 20 18 (GV. NRW. S. 708), 
die zuletzt durch die Verordnung vom 9. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1442) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert : 

1. In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „2022 " durch die 
Angabe „2 023 " ersetzt. 

2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Die Bewertung der nach Absatz 1 zu aktivieren
den Bilanzierungshilfen erfolgt nach § 5 des NKF
COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes vom 29. Sep
tember 2020 (GV. NRW. S. 916), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 
(GV. NRW. S. 1063) geändert worden ist." 

3. In Absatz 3 werden die Angabe „2022" durch die An
gabe „2023" und die Wörter „NKF-COVID-19-Isolie
rungsgesetz" durch die Wörter „NKF-COVID-
19-Ukraine-Isolierungsgesetz" ersetzt. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 9. Dezember 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

800 

Der Ministerpräsident 

Hcndrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

- GV. NRW. 2022 S. 1063 

Viertes Gesetz 
zur Änderung des 

Ar bei tnehmerwei terbild ungsgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Viertes Gesetz 
zur Änderung des 

Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes 

Vom 6. Dezember 2022 

Artikel 1 

Das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz vom 6. Novem
ber 1984 (GV. NRW. S. 678), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1466) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 9 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „In der Zeit 
vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2022 können 
die Bildungsveranstaltungen" durch die Wörter „Die 
Bildungsveranstaltungen können" ersetzt. 

2. § 13 wird wie folgt geä ndert: 
a) In der Überschrift werden nach dem Wort „In

krafttreten" das Komma und die Wörter „Berichts
pflicht, Übergangsbestimmung" gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Dezember 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 
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Der Minister für Arbeit , Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 11 e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales , 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Brande s 

- GV. NRW. 2022 S. 1064 
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